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Trojanisches Pferd

Alexander Keberle weist in seinem
Gastkommentar zu Recht darauf hin,
dass die Schweiz die Forderungen der
Initiative nur mit einem starken Wohl-
standsabbau erfüllen könnte («Eine In-
itiative, die den Wohlstand gefährdet»,
NZZ 16. 12. 24).

Die eidgenössische Volksinitiative
«Für eine verantwortungsvolle Wirt-
schaft innerhalb der planetaren Gren-
zen» ist bei näherem Zusehen näm-
lich ein trojanisches Pferd. Die Jun-
gen Grünen wollen die Bundesver-
fassung mit einem Art. 94a ergänzen,
wonach wirtschaftlicheTätigkeiten nur
so viele Ressourcen verbrauchen und
Schadstoffe freisetzen dürfen, dass die
natürlichen Lebensgrundlagen erhal-
ten bleiben.

Der Pferdefuss findet sich inAbsatz 2
des vorgeschlagenen Verfassungsarti-
kels. Danach stellen Bund und Kantone
die Einhaltung dieses Grundsatzes si-
cher; dabei tragen sie insbesondere der
Sozialverträglichkeit der von ihnen ge-
troffenen Massnahmen im In- und Aus-
land Rechnung.

Das bedeutet nichts anderes als ein
bürokratisches Monstrum, ähnlich dem
deutschen Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetz – mit dem Unterschied, dass
nicht wie in Deutschland nur Unterneh-
men mit mindestens 1000 Beschäftigten
betroffen sind, sondern ausnahmslos alle
wirtschaftlich Tätigen.

Welchen bürokratischen Aufwand
das für Bund und Kantone bedeuten
würde, welche nicht nur Ressourcen-
verbrauch und Schadstoffausstoss, son-
dern zusätzlich die Sozialverträglichkeit
schweizerischer Unternehmen auch im

Ausland überprüfen müssten, kann man
sich unschwer ausmalen.

Christian J. Huber, alt Regierungsrat,
Pfäffikon (ZH)

Leerwohnungsziffer
und Angebotsmieten

Das Wohnungsangebot im Kanton
Zürich ging zurück, und die Mieten sind
gestiegen («Walker Späh will den Woh-
nungsbau fördern, ohne in den Markt
einzugreifen», NZZ 13. 12. 24). Das sind
unbestrittene Fakten. Wie knapp das
Wohnungsangebot effektiv ist und wel-
che Mietzinse bei einem Wohnungs-
wechsel tatsächlich bezahlt werden, ist
dagegen weniger klar.

Die Leerwohnungsziffer zeigt ein
verzerrtes Bild der tatsächlichen Situa-
tion.Die Leerwohnungsziffer erfasst nur
die leerenWohnungen am 1. Juni.Da die
meistenWohnungen nahtlos wieder ver-
mietet werden, gab es letztes Jahr in der
Stadt Zürich 25-mal mehr Wohnungs-
wechsel, als es die Leerwohnungsziffer
vermuten lässt.

Ein ähnlich verzerrtes Bild geben
die Angebotsmieten, welche nur die im
Internet publiziertenWohnungen abbil-
den. Die meisten Wohnungen werden
dank Wartelisten oder persönlichen In-
formationen ohne Ausschreibung wie-
der vermietet.

Die Leerwohnungsziffer und die
Angebotsmieten geben kein objektives
Bild vom Wohnungsmarkt. Die realen
Wohnungswechsel und die effektiv be-
zahlten Mietzinse sind bessere Beurtei-
lungskriterien.

Ralph Bauert, Geschäftsführer
Hauseigentümerverband Region

Winterthur

«Die EU kann auf uns
nicht verzichten»

Magdalena Martullo-Blocher schüttet
das Kind mit dem Bade aus mit ihrem
Nein zu den Bilateralen III (NZZ
12. 12. 24). Die Schweiz, sagt sie, sei der
EU überlegen, wir brauchten sie nicht,
aber die EU brauche uns.

Wem verdanken wir wohl unseren
Wohlstand und das gute Leben? Hat
nicht der Handel mit unseren Nachbarn
in der EU massgeblich dazu beigetra-
gen? Oder haben wir das alles nur uns
selbst zu verdanken?

Die Blocher-Ems macht die besten
Geschäfte mit dem Ausland in der EU.
Sie wissen also, wie Handel geht. Rein
rechnerisch geht diese Hybris nicht auf,
wir brauchen unsere Nachbarn in Han-
del, Forschung und Kultur.

Ingrid Isermann, Zürich

Mit Simplifizierungen versucht Natio-
nalrätin Martullo, die Wirtschaftsver-
handlungen der Schweiz mit der EU
zur Stabilisierung der vom Schweizer-
volk mehrfach gutgeheissenen bilatera-

len Verträge I zu diskreditieren, indem
sie falsche Tatsachen verbreitet.

Erstens ist die Schweiz im Export-
bereich mehr von der EU abhängig als
umgekehrt. 35 Prozent des jährlichen
BIP (780 Milliarden Franken) verdient
die Schweiz im Export. Davon gehen
50 Prozent in die EU und nur 15 Prozent
in die USA. Diese Tatsache wird von
SVP-Vertretern regelmässig negiert,was
dem Industriestandort Schweiz schadet.

Zweitens unterschlägt Frau Martullo
dieTatsache, dass es bei den sektoriellen
Verträgen mit der EU imWesentlichen
um die Anerkennung von technischen
Normen des EU-Binnenmarktrechts im
Handels-, Strassen- und Luftverkehrs-
bereich geht sowie um die gegenseitige
Zuerkennung der Personenfreizügigkeit
imArbeits- und Pensioniertenbereich.

Die dynamische Übernahme von Bin-
nenmarktrecht findet nur in den sekto-
riellen Verträgen mit der EU statt, da-
mit der Schweiz der privilegierte Zugang
zumEU-Binnenmarkt garantiert werden
kann. Es kann deshalb keine Rede von
Souveränitätsverlust der Schweiz oder
von einem «Unterwerfungsvertrag» sein.

Bernhard Hediger, Rapperswil-Jona

«Die Popularität von
Privatschulen wächst»

Das grösste Problem der Volksschule
besteht für mich darin, dass Eltern und
Kinder ein Stück weit der Schulverwal-
tung ausgeliefert sind (NZZ 9. 12. 24).

Viele Schulen und Lehrpersonen leis-
ten hervorragendeArbeit.Wenn ein Kind
aber in ein Schulhaus eingeteilt wird, in
dem nichts gegen Mobbing unternom-
men wird, oder eine Lehrperson erhält,
die mit einem Schüler mit ADHS über-
haupt nicht umgehen kann, dann ist eine
Privatschule häufig der einzige Ausweg.

Die freie Schulwahl könnte hier
mithelfen, Abhilfe zu schaffen. Damit
ist gemeint, dass auch nichtstaatliche
Schulen oder Volksschulen in anderen
Gemeinden unentgeltlich besucht wer-
den können, wenn sie gewisse Bedin-
gungen erfüllen.Das kommt Eltern ent-
gegen, die sich für ihre Kinder engagie-
ren, aber keine nichtstaatliche Schule
bezahlen können.

Der Lehrplan ist auch für Privatschu-
len verbindlich.Undmanche Kinder, die
mit der Volksschulpädagogik nicht zu-
rechtkommen und darum eine Sonder-
schule besuchen müssen, kämen in einer
Privatschule mit anderer Pädagogik zu-
recht. Zudem gibt es beispielsweise für
Schüler aus dem Autismus-Spektrum
mit normaler Intelligenz fast keine ge-
eigneten Sonderschulen.

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin FMH für Kinder- und

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,
Uzwil

TRIBÜNE

Anerkennung
der Staatenlosigkeit
Gastkommentar
von MARTINA CARONI, STEPHANIE MOTZ und DINA HUNGERBÜHLER

Anfang Dezember hat sich der Nationalrat im Rahmen der Bud-
getverhandlungen für die Streichung der Schweizer Gelder zur
Unterstützung des Uno-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge
(UNRWA) ausgesprochen. Übersehen werden in dieser Debatte
die völkerrechtlichen Folgen für die Schweiz.Die UNRWAwurde
im Jahr 1949 von der Uno-Generalversammlung geschaffen. Ur-
sprünglich sollte sie nach dem Ausbruch des israelischen Unab-
hängigkeitskriegs im Jahr 1947 humanitäre Nothilfe für die Paläs-
tina-Flüchtlinge leisten.Mit demAusbleiben einer politischen und
rechtlichen Lösung im Israel-Palästina-Konflikt wurden die Auf-
gaben der UNRWA in den vergangenen 75 Jahren jedoch lau-
fend ausgebaut und umfassen heute neben der humanitären Hilfe
zentrale Dienstleistungen wie Unterbringung,Gesundheitsversor-
gung, Infrastruktur, Bildung und Sozialhilfe für einen beträcht-
lichen Teil der palästinensischen Bevölkerung.

Mittlerweile stehen über sechs Millionen Menschen unter
dem Mandat der UNRWA; ein Grossteil von ihnen sind Perso-
nen ohne Staatsbürgerschaft. Das Schutzmandat der UNRWA
ist ausdrücklich in der Flüchtlingskonvention und dem Über-
einkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen verbrieft.
Gemäss der Flüchtlingskonvention sind Personen, die von der
UNRWA als Palästina-Flüchtlinge in einem ihrer fünf Einsatz-
gebiete registriert wurden, von den flüchtlingsrechtlichen Schutz-

pflichten anderer Staaten ausgeschlossen. Dies jedoch nur, so-
lange dieser Schutz und Beistand durch die UNRWA tatsächlich
gewährt werden kann. So bestätigte das Schweizer Bundesgericht
in einem Urteil vom 6.August 2021, dass bei Schutzsuchenden
aus dem Tätigkeitsgebiet der UNRWA in jedem Einzelfall ge-
prüft werden müsse, ob sie Schutz vor den Nachteilen der Staa-
tenlosigkeit vermitteln könne. Kann die UNRWA der betroffe-
nen palästinensischen Person Schutz und Beistand bieten, wird
diese nicht als staatenlos anerkannt und als solche auch nicht in
der Schweiz geschützt. Fällt hingegen der Schutz und Beistand
durch die UNRWA weg, ist die schutzsuchende palästinensische
Person nach demBundesgericht als staatenlos anzuerkennen, und
sie erhält in der Schweiz ein Aufenthaltsrecht.

Die derzeit im Parlament geführten politischen Debatten zur
Streichung der UNRWA-Gelder berücksichtigen diesen Aspekt
bis jetzt nicht. Wenn die UNRWA ihre Tätigkeiten im Nahen
Osten aufgrund von finanziellen Engpässen abbauen oder gar
einstellen muss, wird sich dies direkt auf die völkerrechtlichen
Schutzpflichten der Schweiz gerade bei Staatenlosen-Anerken-
nungsverfahren von palästinensischen Geflüchteten auswirken.
Eine Streichung der UNRWA-Gelder könnte somit aufgrund die-
ser über Jahrzehnte gewachsenenAufgaben dieser Organisation
auch die Zahl der in der Schweiz zu schützenden palästinensi-
schen Personen ansteigen lassen. Diese juristischen Implikatio-
nen sollten bei der politischen Debatte um Budgetkürzungen
oder Streichungen der UNRWA-Gelder berücksichtigt werden.
Der Ständerat sollte – anders als der Nationalrat – diese mög-
lichenAuswirkungen bei seinen Beratungen berücksichtigen und
mehr juristischeWeitsicht in seinen Budgetentscheid einfliessen
lässt, als dies in der grossen Kammer der Fall war.

Martina Caroni ist Professorin für öffentliches Recht, Völkerrecht und
Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht an der Universität Luzern; Stepha-
nie Motz ist Rechtsanwältin in Zürich und Lehrbeauftragte für Internationa-
les Migrationsrecht an der Universität Luzern; Dina Hungerbühler forscht an
der Universität Luzern zur Rechtsstellung von palästinensischen Flüchtlingen.

Ist eine schutzsuchende palästinensische
Person nach dem Bundesgericht
als staatenlos anzuerkennen, erhält sie
in der Schweiz ein Aufenthaltsrecht.
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Mitteilungen desVerlags
Annahmeschluss für Weihnachten und Neujahr
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Montag, 23.Dez. Donnerstag, 19.Dez. 14 Uhr

Dienstag, 24.Dez. Freitag, 20.Dez. 14 Uhr
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Sonntag, 5. Jan.* Montag, 30.Dez. 9 Uhr
Montag, 6. Jan. Montag, 30.Dez. 9 Uhr
* NZZ am Sonntag

Todesanzeigen
Ausgabe Annahmeschluss
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Montag, 6. Jan. Freitag, 3. Jan. 13 Uhr
Per E-Mail: contact@nzzone.ch
An folgenden Tagen erscheint keine NZZ:
Mittwoch, 25. Dezember (Weihnachtstag)
Donnerstag, 26. Dezember (Stephanstag)
Mittwoch, 1. Januar (Neujahrstag)
Donnerstag, 2. Januar (Berchtoldstag)
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